
c) Wurden im Ermittlungsverfahren die 
Begehungsweise der Straftat, ihre Ursa
chen und Bedingungen, der entstandene 
Schaden, die Persönlichkeit des Beschul
digten, seine Beweggründe, die Art und 
Schwere seiner Schuld, sein Verhalten 
nach der Tat (im Strafverfahren gegen 
Jugendliche auch die in § 69 angeführ
ten Umstände) in be- und entlastender 
Hinsicht und in einem Umfang, wie es 
als Voraussetzung zur Feststellung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit in 
der Hauptverhandlung erforderlich ist, 
aufgeklärt?

d) Wurde im Ermittlungsverfahren für die 
differenzierte Mitwirkung der Werktä

tigen i. S. des § 102 Abs. 3 und 4 Sorge
getragen, soweit dem nicht wichtige und 
aktenkundig gemachte Gründe entge
genstanden?

e) Reichen die im Ermittlungsverfahren ge
sammelten Beweismittel aus, um (im 
Hinblick auf den Gegenstand der An
klage) alle rechtlich erheblichen Tatsa
chen feststellen zu können?
Nur wenn nach Prüfung der Ermitt

lungsergebnisse diese Fragen bejaht wer
den können, ist hinreichender Tatverdacht 
gegeben.

Wie aus obiger Fragestellung hervor
geht, erstreckt sich die Prüfung des hinrei
chenden Tatverdachts auch auf die Beweis
mittel. Das Gericht prüft, ob und wofür 
Beweismittel vorhanden sind und ob diese 
nach ihrem Thema und insgesamt eine voll
ständige Grundlage für den hinreichenden 
Tatverdacht bilden. Einander widerspre
chende Informationen aus Beweismitteln 
oder fehlende Beweisinformationen können 
erhebliche Zweifel hervorrufen. Beziehen 
sich diese Zweifel auf rechtlich erhebliche 
Tatsachen, so darf das Gericht keinen hin
reichenden Tatverdacht bejahen. Der 
Staatsanwalt war verpflichtet, solche Wi
dersprüche im Ermittlungsverfahren auf
klären zu lassen und ein lückenloses Be
weismaterial vorzulegen, das den hinrei
chenden Tatverdacht trägt. Das Gericht 
darf sich nicht darauf verlassen, daß solche 
Unzulänglichkeiten etwa in der Hauptver
handlung überwunden werden könnten. 
Die zur Aufklärung notwendigen Beweis
mittel müssen vor der Hauptverhandlung 
vorliegen.

Der Beschuldigte ist angeklagt, einen Foto
apparat gestohlen zu haben. Der Fotoappa
rat lag auf dem Schreibtisch in dem allein 
von dem Geschädigten benutzten Arbeits
zimmer und wurde während einer viertel
stündigen Abwesenheit des Geschädigten 
entwendet.
Zeugen haben gesehen, daß der Beschul
digte während dieser Zeit in das unver
schlossene Zimmer des Geschädigten ge
gangen ist. Der Beschuldigte bestreitet die 
Tat. Der Fotoapparat wurde nicht bei ihm 
gefunden. Das Zimmer des Geschädigten 
will der Beschuldigte nur betreten haben, 
um über eine dienstliche Angelegenheit zu 
sprechen. Er habe einige Minuten vergeb
lich auf den Geschädigten in dessen Zim
mer gewartet und es dann verlassen. Ob 
der Fotoapparat noch auf dem Schreib
tisch lag, will der Beschuldigte nicht beob
achtet haben.
In diesem Fall ergibt sich aus dem Beweis
material nicht eindeutig, daß der Beschul
digte der Täter ist. Die Wegnahme des Fo
toapparates ist von den Zeugen nicht be
obachtet worden. Das Beweismaterial 
schließt nicht aus, daß auch eine andere 
Person als der Beschuldigte das Zimmer 
betreten und dön Fotoapparat an sich ge
nommen haben kann. Hinreichender Tat
verdacht kann nicht bejaht werden.

Die gerichtliche Prüfung der Beweismit
tel im Eröffnungsverfahren darf jedoch 
nicht zu ihrer detaillierten und endgültigen 
Würdigung führen. Diese bleibt der Haupt
verhandlung Vorbehalten. Wenn die aus 
den vorliegenden Beweismitteln stammen
den Informationen nicht offensichtlich un
richtig sind, muß sich das Gericht im Er
öffnungsverfahren allein auf die Prüfung 
beschränken, ob die Tatsachen, die durch 
die Beweismittel belegt werden sollen, re
levant und vollständig sind.

Beispiel: Der Zeuge hat in seiner polizei
lichen Vernehmung ausgesagt, er habe den 
ihm seit langem bekannten Beschuldigten 
beim Diebstahl überrascht. Der Beschul
digte sei beim Hinzukommen des Zeugen 
geflüchtet. Der Beschuldigte bestreitet die 
Tat. Die polizeiliche Vernehmung des Zeu
gen genügt zur Bejahung des hinreichen
den Tatverdachts. Ob der Zeuge sich geirrt 
haben kann, ob der Aussage des Zeugen 
mehr Glaubwürdigkeit als der des Be
schuldigten beizumessen ist, prüft das Ge
richt nicht an Hand der Protokolle, sondern 
erst in der Hauptverhandlung.
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